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Beilage 3.1 

 

 

Auszug aus 

Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg 

§ 32 Wahlen 

 

1 Für Wahlen im Stadtrat gilt Art. 51 Abs. 3 GO. Es erfolgen die Wahlen in 

geheimer Abstimmung mittels Stimmzettel. 

2 Es wird ein aus dem Vorsitzenden und weiteren von ihm zu berufenden 

Mitgliedern des Stadtrats bestehender Wahlausschuss gebildet, wobei je-

der Fraktion ein Vorschlag zukommt. Dieser Wahlausschuss prüft den In-

halt der Stimmzettel und stellt das Wahlergebnis fest. 

3 Neben Neinstimmen und leeren Stimmzetteln gelten auch solche Stimmzet-

tel als ungültig, die den Namen des Gewählten nicht eindeutig ersehen las-

sen. Die Stimmzettel dürfen nicht unterschrieben und müssen ohne äuße-

res Kennzeichen sein. 

4 (1) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-

men auf sich vereinigt. 

(2) Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die 

Wahl zu wiederholen. 

(3) Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält keiner der 

Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, so 

tritt Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmen-

zahlen ein. Bei Stimmengleichheit der Stichwahl entscheidet das Los. 

(4) Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die gleiche Stim-

menzahl erhalten, so entscheidet das Los zunächst darüber, wer von 

den drei oder mehr Bewerbern mit gleicher Stimmenzahl in die Stich-

wahl zu bringen ist. 

5 Die Wahlen sind nur gültig, wenn sämtliche Mitglieder des Stadtrats unter 

Angabe dieses Gegenstandes eingeladen sind und mehr als die Hälfte sei-

ner Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind. 

 


